
 
 
 

 

 

 

 

 

Volksinitiative gegen eine Erweiterung der Kapazität und 

gegen den Bau einer 3. Start- und Landebahn am Ver-

kehrsflughafen Berl in-Brandenburg BER 
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Der Verkehrsflughafen Berlin Brandenburg BER in Schö-

nefeld darf nicht über den im Planfeststellungsverfahren 

gebill igten Umfang hinaus erweitert werden. 

 

 

I .  

 

§ 19 Abs. 11 des Gemeinsamen Landesentwicklungspro-

gramms der Länder Berl in und Brandenburg (Landesent-

wicklungsprogramm – LEPro) in der Fassung vom 

01.11.2003 einschließl ich der Änderungen vom 10.10.2007 

wird um folgende Sätze ergänzt:  

 

 

1.   Der Flughafen am Standort Schönefeld darf  nicht 

mehr als zwei Start- und/oder Landebahnen haben.  

 

 

2.   Die Kapazität des Flughafens am Standort Schöne-

feld soll  n icht über die Fähigkeit  zur Abwicklung von 

360.000 Flugbewegungen im Jahr hinaus ausgebaut werden.  
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I I . 

 

 

Die Regierung des Landes Brandenburg wird aufgefordert, 

den Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung 

(LEP FS) in der Fassung vom 30.05.2006 um folgendes Ziel 

und folgenden Grundsatz der Raumordnung zu ergänzen: 

 

„Z16 Der Flughafen am Standort Schönefeld darf 

nicht mehr als zwei Start- und/oder Landebahnen 

haben.  

 

G17 Die Kapazität des Flughafens am Standort 

Schönefeld soll  n icht über die Fähigkeit  zur Ab-

wicklung von 360.000 Flugbewegungen im Jahr 

hinaus ausgebaut werden.“  

 

 

 

I I I . 

 

 

Falls das Land Berl in seine Mitwirkung an den in Nr. I .  und 

II .  vom Land Brandenburg beabsicht igten Ergänzungen des 

§ 19 Abs. 11 LEPro und des LEP FS verweigert,  wird das 

Land Brandenburg den „Vertrag über die Aufgaben und Trä-

gerschaft sowie Grundlagen und Verfahren der gemeinsa-

men Landesplanung zwischen den Ländern Berl in und Bran-

denburg (Landesplanungsvertrag)“ gemäß dessen Art.  24 

kündigen. Die Regierung des Landes Brandenburg ist be-

rechtigt,  einen neuen Landesplanungsvertrag mit dem Land 

Berl in nur unter Ausklammerung des Verkehrsf lughafens 

Berl in-Brandenburg BER abzuschließen.  
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B e g r ü n d u n g: 

 

 

1.   Gegenwärt ig wird der Verkehrsf lughafen Berl in-Brandenburg 

BER am Standort Schönefeld err ichtet und versucht, ihn be-

reit  zur Betr iebsaufnahme zu machen, die irgendwann wohl 

statt f inden wird. Grundlage sind der Planfeststel lungsbe-

schluss vom 13.08.2004 und die Luf trechtl iche Genehmi-

gung vom 27.03.2012, in denen die Err ichtung und Inbe-

tr iebnahme eines Verkehrsf lughafens am Standort Schöne-

feld mit zwei Start- und Landebahnen und einer Abfert i-

gungskapazität von 360.000 Flugbewegungen pro Jahr plan-

festgestellt  und genehmigt worden ist.   

 

 Schon heute wird von verschiedener Seite – so vom Vorsit-

zenden der Geschäftsführung der Flughafen Ber lin Bran-

denburg GmbH, Herrn Mehdorn, so auch vom Vorsitzenden 

der Geschäftsführung der Air Ber l in PLC, Herrn Prock-

Schauer – immer wieder der Anspruch geäußert,  den Flug-

hafen auf  seine technisch mögl iche Kapazität (Betonkapazi-

tät) zu erweitern und ihn baldmögl ichst mit einer drit ten 

Start- und Landebahn zu versehen. So hat Ende des Jahres 

2013 der regierende Bürgermeister von Berl in, Herr Wowe-

reit ,  in einem Presseinterview1 geäußert:  „Doch wir brau-

chen den BER als internat ionales Drehkreuz.“ Am 

12.03.2014 äußerte sich der Chef der Berl iner Staatskanz-

lei,  Herr Böhning, während einer Anhörung im Bauaus-

schuss des Berl iner Abgeordnetenhauses wie folgt:  „Wir 

wollen ein internat ionales Luf tdrehkreuz.“2  

 

Dies al les geschieht , obwohl der Landtag von Brandenburg 

schon zweimal durch seine Beschlüsse vom 16.12.20113 und 

vom 23.02.20124 erklärt  hat,  den Bau einer drit ten Start- und 

Landebahn abzulehnen.  

 

                                                
1  Ber l iner  Morgenpost  vom 22.12.2013   
2 ht tp : / /www.aero.de /news-19209/Ber l iner-Senat-hael t -an-

Nacht f luegen- fes t .h tml  
3  Landtag  Brandenburg Drucks. 5/4348-B 
4  Landtag  Brandenburg Drucks. 5/4817 (ND)-B 
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Ein solcher „schl ichter“ Landtagsbeschluss ist zwar von po-

l it ischer Bedeutung aber recht l ich unverbindlich. Er kann 

der Planung und dem Bau einer dr it ten Start- und Lande-

bahn durch fachplanerische Rechtsakte der Planfeststel-

lungsbehörde nicht wirksam entgegensetzt werden.  

 

Er ist also unter keinen Umständen ein wirksames Hindernis 

für die Planung und den Bau einer drit ten Start- und Lande-

bahn in Schönefeld mit der Folge einer nochmals dramati-

schen Ausweitung der Belastungsgröße und der Zahl der 

Lärmbetroffenen.  

 

Einfache Landtagsbeschlüsse sind pol it ische Willenserklä-

rungen, die – anders als Gesetzesbeschlüsse – nach der 

Wahl eines neuen Landtags wegen des Grundsatzes der 

Diskont inuität den neuen Landtag nicht  mehr binden kön-

nen.  

 

Eine Erweiterung der Kapazität des Flughafens und den Bau 

einer dr it ten Start- und Landebahn ausschl ießen kann dage-

gen nur ein Rechtsakt der Raumordnung und Landespla-

nung5.  

 

 

2.  Die in die Kompetenz der Bundesländer fallende Landespla-

nung6 wird nach dem Landesplanungsvertrag zwischen Ber-

l in und Brandenburg7 von beiden Ländern gemeinsamen be-

tr ieben. Stimmt das Land Ber lin dem Begehren des Landes 

Brandenburg nicht zu, muss daher der Landesplanungsver-

                                                
5  So Rojahn :  „Umwel tschu tz in  der  raumordner ischen Standor tp lanung 

von In f ras t ruk tu rvorhaben“,  NVwZ 2011 ,  S.  254 f f . ,  659 r .Sp. ,  360 
l .Sp.  (Rojahn war Richte r  am 4.  Senat  des BVerwG und war an des-
sen Urte i l  vom 16.03.2006 über  den  Planfests te l lungsbeschluss für  
den F lughafen Ber l in-Brandenburg bete i l ig t ) .   

 S inngemäß so auch  Jannasch:  „F lughafenplanung,  F lug lärm und 
Flugrouten“  in  Festschr i f t  für  Hai lb ronner,  S.  747 f f . ,  752,  2 .  Abs.  
(Jannasch war  ebenfa l l s  Richter  am 4.  Senat  des BVerwG und an  
dessen Urte i l  vom 16.03 .2006 bete i l ig t )  

6  § 8 Raumordnungsgesetz   
7  „Vert rag  über  d ie  Aufgaben und Trägerschaf t  sowie Grundlagen  und 

Verfahren der  Gemeinsamen Landesplanung zwischen den Ländern  
Ber l in-Brandenburg“  i .d .F.d.  Bekanntmachung vom 10.02.2008,  ge-
änd.  durch 5.  ÄndStV v.  16.02.2011  
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trag vom Land Brandenburg gekündigt werden. Das kann mit  

dem Angebot auf  Abschluss eines neuen Landesplanungs-

vertrags unter Ausklammerung des Flughafens am Standort  

Schönefeld verbunden werden (Änderungskündigung).  

 

 Die Erfahrungen mit  dem brandenburgischen Volksbegehren 

zum Nachtf lugverbot  und die diversen Äußerungen Berl iner 

Verantwortungsträger beweisen, dass die Belastung der 

brandenburgischen Bevölkerung den Berliner Entscheidern 

vol lkommen gleichgült ig ist.  Die brandenburgische Landes-

regierung gibt an, ihren erklärten Willen zur Ausweitung des 

Nachtf lugverbots gegen den Ber liner W iderstand nicht  

durchsetzen zu können. Deshalb muss bereits jetzt Vorsor-

ge getroffen und die al le inige Handlungsfähigkeit  des Lan-

des Brandenburg sichergestel lt  werden. 

 

 

3.   Nachdem das Raumordnungsverfahren von 1994 (ROV 

1994) für einen Flughafen mit einer Kapazität von 60 Mio.  

Passagieren pro Jahr (Pax/a) und vier Start- und Landebah-

nen mit der eindeut igen Befürwortung der Standorte Spe-

renberg und Jüterbog-Ost und der ebenso eindeutigen Ab-

lehnung des Standorts Schönefeld-Süd abgeschlossen war,  

wurde die Planung eines Großf lughafens für 60 Mio. Pax/a 

mit vier Start- und Landebahnen im sogenannten Konsens-

beschluss vom 28.05.19968 aufgegeben zu Gunsten eines 

Vorhabens mit zwei Start- und Landebahnen ohne Dreh-

kreuz-Funktion und mit einer Kapazität von 30 Mio. Pax/a. 

Für dieses so begrenzte Vorhaben wurde Schönefeld als 

Standort zunächst in dem (später für unwirksam erklärten) 

Landesentwicklungsplan Standorts icherung Flughafen (LEP 

SF) vom 18.03.19999 und später in dem Landesentwick-

lungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS) von 

                                                
8  Gemeinsame Empfehlung des Bundesmin is ters  für  Verkehr ,  W iss-

mann,  des reg ierenden  Bürgermeis ters  von  Ber l i n ,  Diepgen,  und des 
Min is terp räs identen von Brandenburg,  Sto lpe ,  Abgeordnetenhaus  
von Ber l in ,  Drucks.  13/624,  S.  3  und Drucks.  11/694,  S.  2  

9  Verordnung über  den Gemeinsamen Landesentwick lungsplan Stand-
or ts icherung Flughafen vom 18.03.1999,  GVBl .  Bbg I I  
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200310 und von 200611 raumordner isch- landesplaner isch 

festgelegt. Diese raumordner ische Standortwahl für dieses 

Projekt wurde vom BVerwG in seinem Urtei l vom 16.03.2006 

ausdrückl ich als verbindl iche Aussage festgestellt12.  Die Be-

schränkung des Flughafens am Standort Schönefeld auf  

zwei Start- und Landebahnen und eine Kapazität für 30 Mio.  

Passagieren pro Jahr ist in den Begründung beider Fassun-

gen des LEP FS ausdrücklich festgelegt und hervorgehoben 

worden13 14 15.  

 

4.   Eine Erweiterung der Abfert igungskapazität des Flughafens 

Berl in Schönefeld um weitere 100.000 bis 150.000 Flugbe-

wegungen pro Jahr und eine Erweiterung des Flughafens um 

eine drit te Start- und Landebahn würden zu einer unerträgl i-

chen Mehrbelastung der schon durch die heutige Dimension 

dieses Flughafens (künft ig) stark bis unzumutbar belasteten 

Siedlungsräume und der dort lebenden Menschen führen.  

 

 Die Neu- und Mehrbelastung würde auch wegen der damit  

notwendigerweise verbundenen Änderungen der Flugrouten-

Gestaltung zahlreiche neue Siedlungsräume und Gemeinden 

betreffen.  

 

 Die Entscheidung über das Ja oder Nein einer Ausweitung 

des Flugbetr iebs am Standort Schönefeld über die bisher 

raumgeordnete und genehmigte Kapazität des Flughafens 

hinaus ist daher ureigenste Aufgabe der Raumordnung und 

Landesplanung des Landes Brandenburg. Sie ist auch Auf-

                                                
10  Verordnung über  den Landesentwick lungsplan  F lughafenstandort -

entwick lung vom 28.10.2003 ,  GVBl .  Bbg  I I  S .  594  
11  Verordnung zur  Änderung der  Verordnung über  den Landesentwick-

lungsplan F lughafenstandortentwick lung vom 30.05.2006,  GVBl .  Bbg  
I I  S.  154   

12  Urte i l  vom 16.03.2006  –  4 A  1075.04 –  BVerwGE 125,  116;  zust im-
mend Jannasch:  „Neuere Entwick lungen in  der  Rechtsprechung des 
BVerwG zur  F lugha fenp lanung,  VBl  BW  2013,  S.  257 f f . ,  S.  258 
l .Sp.  Rojahn a.a.O. ,  S.  655,  r .Sp .  mi t  Fn 4  

13  LEP FS vom 28.10.2003 ,  GVBl .  Bbg Tei l  I I  S.  594 f f . ,  S.  603 r .Sp. ,  
S.  4  l .Sp.   

14  LEP FS vom 30.05.2006,  GVBl .  Bbg  Tei l  I I  S.  154 ,  S.  161 r .Sp.   
15  So auch schon:  „Ber icht  über  das Era rbei tungsver fahren zum Plan-

entwurf  Gemeinsamer Landesentwick lungsplan  Standorts icherung 
Flughafen (LEP SF) En twurf ,  Stand 07 /08“  S .  6  unter  1 .1 .1,  3 .  Abs.   
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gabe der Raumordnung und Landesplanung des Landes Ber-

l in, dessen südl iche,  südöstl iche und südwest l iche Stadtbe-

zirke hierdurch verstärkt und neu betroffen würden. Mit der 

Folge einer großf lächigen Verlärmung des südlichen Ber li-

ner Raums vom Wannsee bis zum Müggelsee, von Werder 

bis Strausberg sowie der Bereiche von Ludwigsfelde und 

Nunsdorf  bis Bestensee.  

 

 

5.   Der Er lass der beantragten landesplaner ischen Bestimmun-

gen ist jetzt  erforderl ich. Er kann nicht aufgeschoben wer-

den, bis etwa Fachplanungen nach dem Luftverkehrsgesetz 

zur Erweiterung der Kapazität und zum Bau einer drit ten 

Start- und Landebahn vorbereitet oder gar eingeleitet wer-

den, wei l dann, wie die Erfahrungen zeigen, die Planungs-

absichten in der Regel schon so verfest igt sind,  dass eine 

gegenläuf ige Landesplanung und Raumordnung keine reale 

Chance mehr hat.  

 

 

6.   Da die Landesplanung und Raumordnung gemäß dem Lan-

desplanungsvertrag der Länder Brandenburg und Berl in, so-

lange dieser in Kraf t  ist ,  nur von beiden Ländern gemeinsam 

vorgenommen werden kann, muss für den Fall,  dass das 

Land Ber lin die raumordnerische und landesplaner ische Un-

terbindung einer Kapazitätserweiterung und des Baus einer 

drit ten Start- und Landebahn für den Flughafen BER nicht 

mitträgt,  die Regierung des Landes Brandenburg verpf l ichtet 

werden, den Landesplanungsvertrag gemäß dessen Art.  24 

Abs. 1 zu kündigen. Die Kündigung ist dann notwendig, weil  

der Landesplanungsvertrag für den Fal l einer unüberwindl i-

chen Meinungsverschiedenheit  der Vertragspartner keine 

Regelung vorsieht und die beabsicht igte Regelung dann un-

terbleiben müsste.  

 

 Da sich die mögl iche Meinungsverschiedenheit  zwischen 

Brandenburg und Berl in nur auf  die landesplanerische und 

raumordner ische Frage der Unterbindung eines weiteren 

Wachstums des Flughafens über den jetzt genehmigten Be-

stand hinaus bezieht, kann die Kündigung mit dem Angebot 
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verbunden werden, den Landesplanungsvertrag neu, aber 

unter Ausschluss der Regelung der landesplaner ischen und 

raumordner ischen Bedingungen des Flughafens Ber lin 

Brandenburg BER abzuschl ießen.   

 

 

 

 

   

 


